
Benutzungsordnung der Bücherei 
Gemeindebücherei mühlhausen

§ 5  rückgabe
1.  die medien sind vor ablauf der leihfrist und während der Öffnungszeiten in der 

bücherei zurückzugeben.
2.  bei überschreitung der leihfrist ist eine Versäumnisgebühr gemäß der derzeit 

gültigen Gebührenordnung zu entrichten, unabhängig davon, ob eine schriftliche 
mahnung erfolgte. 

3.  Versäumnis- und mahngebühren sowie sonstige Forderungen werden ggf. auf 
dem rechtswege eingezogen.

4.  erfolgt auf die schriftliche mahnung keine rückgabe des entliehenen mediums, 
ist die bücherei berechtigt, an stelle der rückgabe des mediums schadenersatz 
zu verlangen 

§ 6  Behandlung der Medien, haftung 
1.  die medien sind sorgfältig zu behandeln. Für beschädigungen und Verlust ist 

der/die benutzer/in schadenersatzpflichtig. 
2.  der schadensersatz wird von der bücherei nach eigenem pflichtgemäßen ermessen 

festgelegt.
3.  Verlust oder beschädigung der medien sind der bücherei unverzüglich anzuzeigen. 

es ist untersagt, beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen.
4.  eine Weitergabe des benutzerausweises oder ausgeliehener medien an dritte ist nicht 

gestattet. der benutzer/die benutzerin haftet auch für schäden, die durch unzu-
lässige Weitergabe von medien bzw. des benutzerausweises an dritte entstehen.

5.  die bücherei haftet nicht für schäden, die durch defekte medien entstehen.

§ 7  Verhalten in der Bücherei, hausrecht
1.  Jeder benutzer/jede benutzerin hat sich so zu verhalten, dass andere nicht  

gestört oder in der benutzung der bücherei beeinträchtigt werden.
2.  Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der benutzer/

innen übernimmt die bücherei keine haftung. dies gilt auch für Gegenstände, 
die aus Taschenablagen abhanden gekommen sind.

3.  das hausrecht nimmt der/die leiter/in der bücherei oder der/die mit seiner 
ausübung beauftragte mitarbeiter/in wahr. den anweisungen ist Folge zu leisten.

§ 8  Ausschluss von der Benutzung
 benutzer/innen, die gegen die benutzungsordnung schwerwiegend oder  

wiederholt verstoßen, können dauernd oder für eine begrenzte Zeit von der 
benutzung der bücherei ausgeschlossen werden.

§ 9  Löschung ihres Benutzerkontos
 nach der dauer von fünf Jahren der inaktivität, in der keine medien ausgeliehen 

wurden, wird das benutzerkonto gelöscht.

§ 10 inkrafttreten
 die benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. Gleich-

zeitig wird die bisher gültige benutzungsordnung außer Kraft gesetzt.

mühlhausen, 1. Januar 2019

  Für die Pfarrei, Pfarrer                          Für die Gemeinde, 1. bürgermeister

§ 1 Allgemeines
1. die bücherei ist eine gemeinnützige öffentliche einrichtung, die jedem im 

rahmen dieser benutzungsordnung offen steht. sie dient dem allgemeinen 
bildungsinteresse,  der information und bildung sowie der Freizeitgestaltung.

2.  die benutzung der bücherei ist grundsätzlich unentgeltlich. entgelte für  
besondere leistungen sowie Versäumnisgebühren und auslagenersatz werden 
nach der zu dieser benutzungsordnung gehörenden Gebührenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung erhoben.

3.  die bücherei hat festgelegte Öffnungszeiten. diese werden durch aushang 
bekannt gegeben.

4.  informationen zum datenschutz in unserer bücherei entnehmen sie bitte der 
anlage datenschutz.

§ 2  Anmeldung
1. erwachsene melden sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Personalausweises 

an und erhalten einen benutzerausweis. der /die benutzer/in bestätigt mit seiner/
ihrer unterschrift, die benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu haben.

2.  Gleichzeitig wird mit der unterschrift der elektronischen speicherung der  
angaben zur Person unter berücksichtigung der geltenden gesetzlichen daten-
schutzbestimmungen zugestimmt.

3.  bei der anmeldung von Kindern bis zum vollendeten 16. lebensjahr ist die 
unterschrift eines gesetzlichen Vertreters/einer gesetzlichen Vertreterin 
vorzulegen. der gesetzliche Vertreter/in verpflichtet sich damit zur haftung 
für den schadensfall und zur begleichung anfallender entgelte und Gebühren.

4.  die benutzer/innen sind verpflichtet, der bücherei Änderungen ihres namens 
oder ihrer anschrift unverzüglich mitzuteilen.

§ 3  Benutzerausweis
1.  die ausleihe von medien ist nur mit einem gültigen benutzerausweis zulässig.

2.  der benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt eigentum der bücherei. 
sein Verlust ist der bücherei unverzüglich anzuzeigen. Für schaden, der durch 
missbrauch des benutzerausweises entsteht, haftet der/die eingetragene  
benutzer/in bzw. die gesetzliche Vertretung.

3.  Für die ausstellung eines neuen benutzer-ausweises als ersatz für einen  
abhanden gekommenen oder beschädigten wird eine Gebühr gemäß der Gebühren-
ordnung erhoben.

§ 4  Benutzung, Ausleihe, Leihfrist
1.  die angebotenen medien können in der bücherei und durch ausleihe außer haus 

genutzt werden. 

2.  bei der nutzung von medien sind die gesetzlichen bestimmungen des urheber-
rechts zu beachten. bei Verletzung des urheberrechts haftet der/die benutzer/in. 
ebenso gelten die gesetzlichen bestimmungen des Jugendschutzgesetzes!

3.  die leihfrist beträgt für bücher beträgt 3 Wochen. Für einzelne medientypen kann 
die bücherei kürzere leihfristen festlegen. diese werden im aushang bekannt 
gegeben.

4.  die leihfrist kann vor ihrem ablauf verlängert werden, wenn keine Vormerkung 
vorliegt. eine Verlängerung bereits gemahnter medien ist nicht möglich.

5.  Für ausgeliehene medien kann die bücherei auf Wunsch des/der benutzers/in 
eine Vormerkung entgegennehmen.
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